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Erklärung über weitere Mandate(Datum der Unterzeichnung darf nicht länger als 3 Monate vor dem Zeitpunkt der Einreichung der Erklärung liegen)
Angaben zur natürlichen Person
Version: Oktober 2024
Name, Vorname
Geburtsdatum
Adresse
Deklaration zu den Mandaten
Ich erkläre hiermit,
keine weiteren Mandate / Nebenbeschäftigung auszuüben;
nicht mit einer anderen natürlichen oder juristischen Person in einem Arbeitsverhältnis zu stehen;
folgende weitere Mandate und Nebenbeschäftigungen auszuüben und/oder mit folgenden natürlichen oder juristischen Personen in einem Arbeitsverhältnis zu stehen:
Neues 
(ja/nein)
Tätigkeit bei
Position als
Anzahl Tage pro Jahr
Ergänzende Bemerkungen
Dem oder der Unterzeichnenden ist bekannt, dass ein Bewilligungsträger oder Beaufsichtigter verpflichtet ist, die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA bei allfälligen Änderungen betreffend weitere Mandate und/oder Arbeitsverhältnisse in Kenntnis zu setzen (Art. 29 FINMAG).   Der Bewilligungsträger oder Beaufsichtigte hat der FINMA innert 60 Tagen nach Abschluss des Geschäftsjahres Änderungen in den Mandaten mit einem aktualisierten Formular zu melden. Änderungen mit Bezug auf Mandate im Finanzbereich sind unverzüglich zu melden. Dem oder der Unterzeichnenden ist zudem bekannt, dass die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA berechtigt ist, die Richtigkeit der Angaben in dieser Erklärung zu überprüfen.
Der oder die Unterzeichnende bestätigt, dass die vorliegende Erklärung nach bestem Wissen vollständig und wahrheitsgetreu sowie in Kenntnis der strafrechtlichen Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 22. Juni 2007 über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (FINMAG; SR 956.1) ausgefüllt wurde. Dem oder der Unterzeichnenden ist bekannt, dass mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft wird, wer der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA vorsätzlich falsche Auskünfte erteilt, sowie dass fahrlässige Falschauskünfte mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft werden (Art. 45 FINMAG).
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